
 

 

 
Hygieneschutzkonzept für Kindergottesdienst/Kindersabbatschule der 
Freikirche der STA in Bayern 
 

Stand: 17.09.2020 

 

Nach Rücksprache mit den Gesundheitsbehörden möchten wir einige Informationen zu 

Kindergottesdiensten/Kindersabbatschule weitergeben. 

1. Grundsätzliches 

1.1. Es ist möglich Kindergottesdienst/Kindersabbatschule in der Adventgemeinde 

anzubieten.  

1.2. Wir orientieren uns dabei an dem: 

1.2.1. Rahmen-Hygieneplan des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittel-

sicherheit, der seit dem 01.09.2020 für die Kindertagesbetreuung gilt. 

https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/infekti

onsschutz_rahmen-hygieneplan_kindertagesbetreuung.pdf  

1.2.2.  Rahmen-Hygieneplan zur Umsetzung des Schutz- und Hygienekonzepts für 

Schulen (Stand 02.09.2020) 

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7061/neuer-rahmen-

hygieneplan-fuer-schulen-liegt-vor.html   

1.2.3.  Drei-Stufen-Plan zum Unterrichtsbetrieb (Stand 07.09.2020) 

https://www.km.bayern.de/download/23583_Drei-Stufen-Plan.pdf  

1.3. Die regionale Entwicklung in der Stadt der jeweiligen Adventgemeinde muss daher 

beachtet werden. Bei auftretenden Infektionsfällen werden die zuständigen 

Gesundheitsbehörden kontaktiert. 

1.4. Die Grundregeln sind den Kindern und Eltern aus dem KiTa- und Schulalltag 

bekannt. 

1.5. Dieses Hygienekonzept bezieht sich auf das Gebäude und das zum Gebäude 

gehörenden Gelände der jeweiligen Adventgemeinde. 

1.6. Die Verantwortung für Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen liegt bei der 

jeweiligen Ortsgemeinde. 

 

2. Hygienemaßnahmen 

2.1. Kinder dürfen am Kindergottesdienst teilnehmen, wenn sie 

2.1.1.  keine Symptome einer akuten, übertragbaren Krankheit aufweisen (davon 

ausgenommen sind Kinder, die milde Krankheitssymptome, wie z.B. leichter 

Schnupfen ohne Fieber, aufweisen) 

2.1.2.  nicht in Kontakt zu einer infizierten Person stehen bzw. seit dem Kontakt 

mindestens 14 Tage vergangen sind und 

2.1.3.  keiner sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen. 

2.2. Auf persönliche Hygiene achten (z. B. regelmäßiges Händewaschen, Abstandhalten 

wo immer es möglich ist; Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder 

Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch); Verzicht auf Körperkontakt (z.B. 

Berührungen von Auge, Nase und Mund, Umarmungen, Händeschütteln usw.); 

altersgerechte Anwendung von Desinfektionsmittel usw.). Das Augenmerk soll auf 

https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/infektionsschutz_rahmen-hygieneplan_kindertagesbetreuung.pdf
https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/infektionsschutz_rahmen-hygieneplan_kindertagesbetreuung.pdf
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7061/neuer-rahmen-hygieneplan-fuer-schulen-liegt-vor.html
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7061/neuer-rahmen-hygieneplan-fuer-schulen-liegt-vor.html
https://www.km.bayern.de/download/23583_Drei-Stufen-Plan.pdf


 

Seite 2 von 3 

die Händehygiene (häufiges Händewaschen, s.o.) gelegt werden. Die Verwendung 

von Desinfektionsmitteln ist grundsätzlich möglich. Allerdings sollten sie zurück-

haltend eingesetzt werden und es ist auf eine altersgerechte Anwendung, ggf. 

unter sachkundiger Anleitung durch die Gruppenleiter zu achten. 

2.3. Regelmäßiges Lüften (mindestens alle 45 Minuten für mindestens 5 Minuten eine 

Stoßlüftung bzw. Querlüftung vornehmen; wenn möglich auch öfters)  

2.4. Regelmäßige Oberflächenreinigung, insbesondere der Handkontaktflächen (Tür-

klinken, Lichtschalter, Treppen- und Handläufe usw.) muss gewährleistet werden. 

2.5. Ansammlungen von Personen im Sanitärbereich sind zu vermeiden.  

2.6. Flüssigseifenspender und Händetrockenmöglichkeiten (Einmalhandtücher) sind in 

einem Umfang bereitzustellen und zu ergänzen, der es ermöglicht, eine regel-

mäßige und sachgemäße Händehygiene durchzuführen. Entsprechende 

Anleitungen für eine sachgemäße Händedesinfektion sind in den Sanitärbereichen 

auszuhängen. Material findet sich z.B. hier: 

https://www.km.bayern.de/download/23050_SARS-CoV-2_Basishygiene-

f%C3%BCr-Schulen-Poster.pdf  

 

3. Mindestabstand und feste Gruppen 

3.1. Wo immer es möglich ist, soll generell auf einen Mindestabstand von 1,5 m 

geachtet werden.  

3.2. Soweit die Entwicklung des Infektionsgeschehens positiv ist (siehe Drei-Stufen-

Plan), kann im Rahmen des Kindergottesdienstes bei der Betreuung der regulären 

Gruppe mit fester Zusammensetzung auf die Einhaltung des Mindestabstands von 

1,5 m im Gruppenverband verzichtet werden. 

3.3. Daher auf möglichst feste Gruppenbildung mit möglichst wenig Durchmischung 

der Kindergruppen achten. 

 

4. Regelungen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) 

4.1. Eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht erst ab 6 Jahren, da 

der sachgemäße Umgang damit sonst nicht gewährleistet werden kann. 

4.2. Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) oder einer geeigneten textilen 

Barriere im Sinne einer MNB (sogenannte community masks oder Behelfsmasken, 

z. B. Textilmasken aus Baumwolle) ist grundsätzlich für alle Personen auf dem 

Gelände der Adventgemeinde verpflichtend. Diese Pflicht umfasst alle Räume und 

Begegnungsflächen. 

4.3.  Am Sitzplatz im Gruppenraum darf die MNB abgenommen werden. 

4.4. Ein Merkblatt mit ausführlichen Informationen über verschiedene Arten von 

MNBs, deren jeweilige Schutzfunktion, welche wann empfohlen wird und was 

beim Tragen zu beachten ist, ist unter 

www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-

Mund-Nasen-Bedeckung.pdf zu finden. 

 

5. Musik und Gesang 

5.1. Gesang ist möglich. Grundsätzlich empfehlen wir Zurückhaltung, da die 

Übertragung durch Aerosole ein Risiko darstellt.  

5.2. Beim Singen ist ein Mindestabstand von 2 m einzuhalten. 

5.3. Die Sängerinnen und Sänger stellen sich nach Möglichkeit versetzt auf, um 

Gefahren durch Aerosolausstoß zu minimieren.   

5.4. Zudem ist darauf zu achten, dass alle möglichst in dieselbe Richtung singen.  

https://www.km.bayern.de/download/23050_SARS-CoV-2_Basishygiene-f%C3%BCr-Schulen-Poster.pdf
https://www.km.bayern.de/download/23050_SARS-CoV-2_Basishygiene-f%C3%BCr-Schulen-Poster.pdf
http://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf
http://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf
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5.5. Alle genannten Regelungen gelten auch für das Singen im Freien.  

5.6. Zur Gewährleistung eines regelmäßigen Luftaustausches ist die Lüftungsfrequenz 

abhängig von der Raumgröße und Nutzung zu berücksichtigen (Grundsatz: 10 min 

Lüftung nach jeweils 20 min Unterricht). Bei Fensterlüftung erfolgt bevorzugt 

Querlüftung. 

 

6. Zusammenfassung 

6.1. Es ist wichtig diese vier Bereichen im Auge zu haben: 

6.1.1.   Abstand (1,5 m) 

6.1.2.  Hygiene (Hände waschen, Oberflächen desinfizieren, Lüften) 

6.1.3.  Mund-Nasen-Bedeckung (ab 6 Jahre) 

6.1.4.  feste Gruppen 

 
 
München, 17. September 2020 
 
Vorstand der  
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Bayern 


